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projekte 2018



Financial, Tax und Legal Due 
Diligence für

Fiducia & GAD AG

Erwerb einer Minderheits-
beteiligung 

Financial, Tax und Legal Due 
Diligence für

Münzing Chemie GmbH

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für 

ALLIANCE AUTOMOTIVE 
GROUP

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für

Kaizhong Precision Tech

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

ausgewählte 
referenzprojekte 2018

FinteCH

YES.COM

HEXION INC.

HENNIG FAHRZEUGTEILE 
GRUPPE

SMK SYSTEME METALL 
KUNSTSTOFF GMBH & CO. KG

FIDUCIA & GAD AG

MÜNZING CHEMIE GMBH

ALLIANCE AUTOMOTIVE 
GROUP

KAIZHONG PRECISION TECH

CHeMie

aUtoMotiVe

aUtoMotiVe

Financial und Tax Due Diligence

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung 
durch German Equity Partners IV

Steu er li che Struk tu rie rung, Finan cial 
und Tax Fact Book für 

Hella KGaA

Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung

Handel

ALBRECHT & DILL

FTZ AUTO DELE & VERK TOJ A/S
Inter-Team sp. z o.o.

ECM EQUITY CAPITAL 
MANAGEMENT

HELLA KGAA

aUtoMotiVe

Financial und Tax Due Diligence für

Primepulse SE

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für 

TAKKT AG

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

elektroteCHnik

KATEK GMBH

RUNELANDHS FÖRSÄLJNINGS 
AB

PRIMEPULSE SE

TAKKT AG

bUsiness eQUipMent

ADDITIVES FOR WATER-BASED SYSTEMS:
COATINGS, INKS, ADHESIVES AND BUILDING PRODUCTS
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Verkaufsbedingungen 

der Firma smk systeme metall kunststoff GmbH & Co. KG 

Stand Januar 2005 

1. Allgemeines - Geltungsbereich
Diese Verkaufsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung der Firma smk systeme metall kunstoff gmbh & co. (nachfolgend "smk", "Lieferer" oder "wir" genannt) mit dem Besteller, 
auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Von unseren Verkaufsbedingungen abweichende oder diese ergänzenden Geschäftsbedingungen des Bestellers wer-
den selbst bei Kenntnis oder unserer vorbehaltslosen Ausführung der Bestellung nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
2. Zustandekommen und Inhalt des Vertrags
Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kommen erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Diese ist für den Inhalt des Vertrags allein maßgebend. Nebenabreden, die Zusi-
cherung von Eigenschaften und Vertragsänderungen sind nur vereinbart, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. 
3. Preise, Zahlungsbedingungen
Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise "ab Werk" ohne MWSt, Transportkosten und Verpackung und evtl. Transportversicherung. Diese Kosten hat der Besteller 
zu tragen. Ein Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 
Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Der Besteller hat während des Verzugs die Geldschuld in gesetzlicher Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu ver-
zinsen. Wir behalten uns gemäß den gesetzlichen Vorschriften vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrecht nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben Ver-
tragsverhältnis beruht. 
4. Lieferzeit 
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus, ins-
besondere Übergabe der vom Besteller zu beschaffenden Musterteile, Zeichnungen, sonstigen Unterlagen sowie einer vereinbarten Anzahlung.  
Wegen einer von uns zu vertretenden Überschreitung eines Liefertermins kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten, nachdem er uns schriftlich eine Nachfrist von wenigstens 8 Wochen gesetzt 
hat und diese ungenutzt verstrichen ist. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzugs sind ausgeschlossen, es sei denn, der Lieferverzug ist von uns infolge Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit zu vertreten. Auch in diesem Fall sind die Schadensersatzansprüche des Bestellers begrenzt, für jede volle Woche des Verzugs auf einen Betrag von höchstens 0,5 %, insgesamt aber 
höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Lieferung, der infolge unseres Lieferverzugs nicht rechtzeitig oder nicht zweckdienlich genutzt werden kann. Weitergehende Schadensersatzansprü-
che sind ausgeschlossen.  
Werden wir durch höhere Gewalt an der Lieferung gehindert, so verlängert sich der Liefertermin ohne weiteres um die Dauer der höheren Gewalt. Der höheren Gewalt stehen Umstände gleich, die 
uns die Lieferung unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, insbesondere Arbeitskampf, behördliche Maßnahmen, Betriebsstörungen, schlechte Versorgung mit Rohmaterial, gleichgültig 
ob sie bei uns oder unseren Vorlieferanten eintreten. Wir haben in diesen Fällen das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Auf Verlangen des Bestellers haben wir zu erklären, ob wir zurücktreten 
oder innerhalb einer von uns zu bestimmenden Frist liefern werden. 
5. Annahmeverzug
Nimmt der Besteller den Liefergegenstand unberechtigt nicht ab, verzögert sich die Lieferung aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat oder ruft der Besteller bei Abruf Aufträge nicht fristge-
recht ab, so geht die Gefahr auf ihn über. Lagern wir die Ware ein, so hat der Besteller das übliche Lagerentgelt oder die von einem Dritten berechneten Einlagerungskosten zu bezahlen. Wir kön-
nen außerdem sofortige Zahlung des Liefergegenstandes verlangen oder anderweitig darüber verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist beliefern. 
Wir können Bestellungen in Teillieferungen erfüllen, die jeweils gesondert zu bezahlen sind. Wird die Bezahlung einer Teillieferung verzögert, so können wir die weitere Erfüllung der Bestellung 
aussetzen. 
6. Gefahrübergang, Transport, Transportversicherung
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald der Liefergegenstand unser Lager verlässt. Sofern der Besteller dies ausdrücklich wünscht, versichern wir die Sendung auf Kosten des Bestellers ge-
gen Transportschäden .Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, bestimmen wir das Transportmittel, ohne dafür verantwortlich zu sein, dass die schnellste oder billigste Möglichkeit ge-
wählt wird. 
7. Mängelgewährleistung
Der Besteller hat gelieferte Gegenstände unmittelbar nach Erhalt zu untersuchen und etwaige Beanstandungen unverzüglich, spätestens binnen 3 Tagen an uns schriftlich zu melden. Das gleiche gilt 
bei einem späteren Auftreten von Mängeln, die von dem Besteller unverzüglich spätestens binnen 3 Tagen anzuzeigen sind. Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn der Besteller die Mängel 
nicht unverzüglich anzeigt. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Ein Man-
gel liegt nicht vor, wenn der Besteller die Ware nicht ordnungsgemäß behandelt, beispielsweise nicht korrosionsgeschützte Ware bestellt und der Korrosion aussetzt.   
Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, 
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.  
Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben oder 
schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder eine entsprechende He-
rabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchem Rechtsgrund - soweit ge-
setzlich zulässig ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Bestellers.Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der 
Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 
Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. 
8. Haftung, Produkthaftung
Weitergehende Ansprüche des Bestellers gegenüber uns auf Schadensersatz, insbesondere aus Produkthaftpflicht, sind dem Grunde und der Höhe nach beschränkt auf unsere Ansprüche gegenüber 
unserer Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung, Kfz-Rückrufkosten-Versicherung und Produkt-Rückrufkosten-Versicherung. Wir verpflichten uns zur Aufrechterhaltung der bestehenden 
Versicherungen. 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
9. Eigentumsvorbehalt
Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht auf den Besteller erst über, wenn seine gesamten Verbindlichkeiten aus seiner Geschäftsverbindung mit uns getilgt sind. 
Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte, von dem Besteller bezeichnete Warenlieferungen bezahlt worden ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum gegebenenfalls 
zur Sicherung der Saldoforderung. Be- oder Verarbeitung von geliefertem Material erfolgt unter Ausschluß des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB ohne Verpflichtung unsererseits. Die verarbeite-
te Ware dient zur Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der verarbeiteten Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Besteller, steht uns das Eigen-
tum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der verarbeitenden Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Waren. 
Der Besteller darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen  und solange er nicht im Verzug ist, veräußern und verarbeiten. Er darf 
die Vorbehaltsware nicht verpfänden, zur Sicherung übereignen oder in anderer Weise über sie verfügen. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab,die 
ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Besteller zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns 
vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Diese Abtretung soll auch dann gelten, 
wenn die Vorbehaltsware vorher durch den Besteller be- oder verarbeitet worden ist, oder wenn sie an mehrere Abnehmer weiterveräußert wird. Die abgetretene Forderung dient zur Sicherung in 
Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Ware. Falls die Ware vom Besteller zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Be- oder Verarbeitung, wei-
terveräußert wird, gilt die Abtretung nur in Höhe des beteiligten Warenwertes nach unseren Rechnungen. Der Besteller ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer 
Pfändung sowie etwaige Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Sitzwechsel hat uns der Besteller unverzüglich 
anzuzeigen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung der soeben genannten Mitteilungs- und Anzeigepflichten die 
Ware herauszuverlangen. 
Wir sind anschließend berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Anlage im eigenen Namen oder im Namen des Bestellers nach billigem Ermessen, auch durch freihändigen Verkauf, zu 
verwerten. Nach Verwertung werden wir den Erlös abzüglich etwa zu entrichtender Umsatzsteuer, Kosten und Auslagen auf den weiterhin vom Besteller geschuldeten Kaufpreis gutschreiben. 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
Erfüllungsort für beide Teile ist der Sitz von smk. Ist der Lieferer Kaufmann i.S.d. HGB, so ist der Sitz von smk ausschließlicher Gerichtsstand. Wir sind jedoch auch berechtigt, jedes gesetzlich zu-
ständige Gericht anzurufen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere findet das Abkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den 
internationalen Warenkauf keine Anwendung. 
11. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise der Rechtswirksamkeit ermangeln oder nicht durchgeführt werden können, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Verkaufsbedingungen 
nicht berührt. Die ungültige oder nichtige Bestimmung ist durch eine rechtlich zulässige neue Vereinbarung, die der ungültigen oder nichtigen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt, zu 
ersetzen. 
smk systeme metall kunststoff gmbh & co. 
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Katek GmbH

Körtingstraße 1, D-83224 Grassau

Phone +49.8641 / 403 - 0

Fax +49.8641 / 403 - 316 

sales@katek.de

www.katek.de
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Katek ist mit seinem Stammsitz in 

Grassau im bayerischen Chiemgau 

gleichzeitig bodenständig und inter-

national ausgerichtet.  

830 Mitarbeiter beraten und produ-

zieren an drei unternehmenseigenen 

Standorten in Europa. Als Mitglied 

der PRIMEPULSE-Firmengruppe mit 

rund 4100 Mitarbeitern in 80 Beteili-

gungsgesellschaften, überzeugen wir 

weltweit als kompetenter Ansprech-

partner für Elektroniklösungen. Von 

unserer Zuverlässigkeit, Sicherheit 

und Beständigkeit profitieren unsere 

Mitarbeiter, unser Partnernetzwerk 

und allen voran unsere Kunden. 

Kundennähe wird bei uns ganz  

großgeschrieben. Vom Vertrieb 

über unsere Technologieexperten  

bis hin zum Management sind wir 

verbindlicher Partner in der Welt 

unserer Kunden.

Katek - Partner internationaler Kunden
830 Mitarbeiter, 3 unternehmenseigene
Standorte in Europa, integriert in die
PRIMEPULSE-Firmengruppe.

GRASSAU
Katek Headquarters

WIEN
Katek Austria GmbH

Bodenständig und international ausgerichtet:  
In der Katek-Zentrale in Grassau laufen die Fäden zusammen.

UNTERNEHMEN

Wir begegnen ihnen täglich –  

versteckt zum Beispiel im Armatu-

rendisplay unserer Autos, in der TFT- 

Anzeige eines Elektroherds oder als 

Steuerung in der Gebäudetechnik.  

Die High-Tech-Elektronikbaugruppen 

von Katek, einem der größten Elek-

tronik-Gesamtdienstleister Deutsch-

lands, haben eines gemeinsam: Seit 

mehr als 35 Jahren beeinflussen  

sie maßgeblich die Funktionalität  

und Handhabung von Elektronik- 

produkten. 

Unsere Gründung fand im Jahr 1983 

unter dem Dach des weltweit tätigen 

Unternehmens Kathrein statt. Heute 

nehmen wir eine starke und stabile 

Marktposition ein und blicken auf 

mehr als drei Jahrzehnte beständi-

gen Wachstums zurück.

 
Katek Hungary Kft.
GYOR

2018
Werkstattausrüstung

Produktneuheiten
Innovationen
Richtlinien



Financial und Tax Due Diligence für

Operando Partners

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für

DuMont Mediengruppe

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für 

PARAGON PARTNERS

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

SOFTWARE PARTNER 
DATENMEDIEN-SERVICE UND 

-VERTRIEBS GMBH
DEUTSCHER AUFTRAGSDIENST 

DTAD AG

UCB GRUPPE

OPERANDO PARTNERS DUMONT MEDIENGRUPPE

PARAGON PARTNERS

pHarMa

Handel MedienThe IK Way
Through years of experience IK has developed a proprietary operational toolkit, 
the IK Way, designed to implement a consistent and structured approach to 
active partnership from the selection of opportunity through exit.

Financial Due Diligence für 

IK Investment Partners

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

MedizinteCHnik

HELMUT KLINGEL 
BETEILIGUNGS GMBH

IK INVESTMENT PARTNERS

Financial und  Legal Vendor Due 
Diligence für

OptoTech

Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für

DPE DEUTSCHE PRIVATE EQUITY

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

MasCHinenbaU

OPTOTECH OPTIKMASCHINEN 
GMBH BE-TERNA HOLDING GMBH

SCHUNK GROUP
DPE DEUTSCHE PRIVATE 

EQUITY

soFtware

Financial Due Diligence für

Colfax Corporation

Erwerb der Business Unit 
„Welding“ im Zuge eines Carve-out 

Financial und Tax Due Diligence für 

Ströer Dialog Group 

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung
SANDVIK ABD+S GRUPPE

COLFAX CORPORATIONSTRÖER DIALOG GROUP 

MarketinG sCHweissteCHnik 



Financial und Tax Due Diligence für 

GETEC Gruppe/EQT

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für

Carlyle

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für

PREMIUM Equity Partners

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Financial Fact Book für 

it-economics GmbH

Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung

Financial und Tax Due Diligence für

Eli Global

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

standortdienstleister

INDUSTRIEPARK 
SCHWEIZERHALLE

SER GROUP

CLARUS FILMS GMBH

IT-ECONOMICS GMBH

DAMOVO GRUPPE

GETEC GRUPPE/EQT

CARLYLE

PREMIUM EQUITY PARTNERS

SOPRA STERIA AG

ELI GLOBAL

soFtware/it

soFtware/it

soFtware/it

VerpaCkUnG  

Financial und Tax Due Diligence im 
Rahmen des IPO der 

Deutsche Familienversicherung AG
DEUTSCHE FAMILIEN-
VERSICHERUNG AG

VersiCHerUnG

Financial Due Diligence für 

HQ Equita

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung

Fact Book für

ARCADIA

Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung

FAWEMA/HDG

COMPUTERKOMPLETT 
HOLDING GMBH

HQ EQUITA

ARCADIA

soFtware

VerpaCkUnGsindUstrie

Unser Angebot Unsere Anforderungen

Kontakt

• Praktikum in einer renommierten 
mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaft
– Seit Gründung im Jahr 1992 

Kapitalzusagen von insgesamt ca. 
€1 Mrd. von namhaften Unternehmer-
familien und institutionellen Investoren

– Über 30 Akquisitionen
– Investitionen in wachstumsstarke, 

mittelständische Unternehmen in 
Deutschland, Österreich und Schweiz

– Engagiertes Deal-Team von 11 
Investment Professionals

• Unterstützung unseres Deal-Teams in 
Bad Homburg bei
– Identifikation/ Analyse von neuen Targets
– Markt- und Wettbewerbsanalysen
– Unternehmensbewertungen und 

Renditeberechnungen
– sämtlichen Prozessen innerhalb einer 

Transaktion
• Vollwertiges Teammitglied von Tag 1

• Marktübliche Vergütung

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des 
gewünschten Zeitraums per Email an:
Daniela Hufnagel
daniela.hufnagel@hqequita.com

HQ EQUITA GmbH, Am Pilgerrain 15, 61352 Bad Homburg

• Exzellente Studienleistungen

• Nachweisliche Kenntnisse in einem oder 
mehreren der folgenden Bereiche
– Corporate Finance
– Accounting
– Controlling
– Strategisches Management

• Erste praktische Erfahrungen in einem 
der folgenden Bereiche
– Private Equity
– Investment Banking
– Strategieberatung
– Wirtschaftsprüfung

• Praktisch veranlagte Persönlichkeit und 
Teamfähigkeit 

• Umfassende Kenntnisse in Excel und 
PowerPoint

• Fließende Deutsch und Englisch 
Kenntnisse

• Anfrage für mindestens 10 Wochen 
(Einstieg ganzjährig möglich)

Praktikant/in
im Bereich 

Private Equity

Ihr Vorteil – Unsere Leidenschaft. 

Damovo hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Ihnen die neuesten industriellen und technologischen 

Fortschritte zu erkunden und Sie auf Ihrer digitalen Reise zu unterstützen. Erfahren Sie, wie Sie mit 

unseren Lösungen Ihre Geschäftsprozesse effizienter gestalten können. Profitieren Sie von unserer 

40-jährigen Erfahrung sowie unserer globalen Reichweite – verbunden mit einem etablierten 

Partnernetzwerk.

Unsere Technologie-Expertise fokussiert fünf Schlüsselkompetenzen:

Contact Center

CloudEnterprise Networks

UCC

Global Services


